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Einigung zum Finanzausgleich in Brandenburg
Keine neuen Verteilungsdiskussionen bis 2026

(BS/lkm) Die Brandenburgische Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände des Landes haben 
sich auf die Fortschreibung des kommunalen Finanzausgleichs verständigt. Anders als üblich wurde der 
Finanzausgleich bis zum Jahr 2026 festgeschrieben – ins erste Jahr nach der Landtagswahl 2025. Eine ent-
sprechende Vereinbarung wurde am 16. Juni 2022 in Potsdam unterzeichnet.

Die Preise steigen weiter
Umfrage bei kommunalen Energieversorgern

(BS/sr) Die Gas- und Strompreise steigen weiter. Die Situation spitzt 
sich zu und die Energieversorger müssen sich umorientieren. Wir haben 
nachgefragt, wie die kommunalen Energieversorger mit den steigenden 
Preisen umgehen, ob sie die Verbraucher schützen oder die Preise an sie 
weitergeben.

Langfristige Verträge mildern 
ersten Preisschock

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von 
Gelsenkirchen, macht seine Heimatstadt zur 
digitalen Vorzeigekommune. Dazu gehören modern

ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit

interaktiven Whiteboards. Ermöglicht durch: die 

NRW.BANK – Förderbank für Nordrhein-Westfalen.

„Wir lernen jetzt für die digitale
 Zukunft. Und das soll Schule machen.“ 

Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Freiwillige Standards in den Großstädten

Quelle: BS/eigene Erhebungen; Kinder- und Jugendhilfestatistik Teil III.1 zum 1. März 2019; Stand: April 2021

Auslastung der Kindertageseinrichtungen nach den Mindeststandards des HKJGB 
mit Ergebnisverbesserungspotenzialen

Platz-
äquivalente 
(PÄ)

Freie PÄ Auslastung1) Vorgabe einer 
Reduzierung 
der maximalen 
Gruppen-
größe auf

Jährliche 
Raum-
kosten-
pauschale 
je Ü3-Kind

EVP durch 
Erhöhung der 
maximalen 
Gruppen größe 
auf 25 Kinder2)

Darmstadt 11.575 1.974 83 % 22 Kinder 711 € 597.952 €

Frankfurt 
am Main

67.475 12.806 81 % 20 Kinder 1.580 € 13.450.022 €

Kassel 13.500 1.231 91 % – 523 € 0 €

Offenbach 
am Main

8.925 997 89 % – 448 € 0 €

Wiesbaden 19.175 2.765 86 % 20 Kinder 749 € 1.928.244 €

Summe 15.976.218 €
1)  Ohne Berücksichtigung der Vorgabe einer Reduzierung der maximalen Gruppengröße durch die 

jeweilige Stadt.
2)  Reduzierung vorgehaltener Raumkapazitäten durch Gruppenzusammenlegungen x gezahlte jähr-

liche Raumkostenpauschale je Kind an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. In Darmstadt 
und Wiesbaden musste, aufgrund der primären Spitzabrechnungen mit den freien Trägern von 
Kindertageseinrichtungen, jeweils auf eine Muster-Abrechnung zurückgegriffen werden.


